
Beitragssatz-Anpassungssatzung
der Haushaltssatzung für das Jahr 2002

der Verbandsgemeinde Irrel

Der Verbandsgemeinderat Irrel hat am 23.11.2005 aufgrund der §§ 95 und 96 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung die Regelungen
in § 6 Nr. 2 b) der Haushaltssatzung 2002 wie folgt angepasst (Änderungen sind rot
dargestellt):

Artikel 1

§ 6

2. Abwasserbeseitigung

b) Von den beitragsfähigen Investitionskosten (42.431 TEUR) werden 60,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Schmutzwasser und 39,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Oberflächenwasser zugrunde gelegt.
Davon werden wiederum 67,45 % als Schmutzwasserbeitrag und 57,98 % als
Oberflächenwasserbeitrag erhoben.

Die Beitragssätze für die Erhebung der einmaligen Beiträge gemäß der
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,28

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,02

Gesamt Schmutzwasserbeitrag 2,30

b) Oberflächenwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

2,61

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

0,95

Gesamt Oberflächenwasserbeitrag 3,56



Artikel 2

Diese Beitragssatz-Anpassungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in Kraft.

Irrel, den 25.11.2005

Verbandsgemeinde Irrel

Hans-Michael Bröhl
   (Bürgermeister)



Beitragssatz-Anpassungssatzung
der Haushaltssatzung für das Jahr 2003

der Verbandsgemeinde Irrel

Der Verbandsgemeinderat Irrel hat am 23.11.2005 aufgrund der §§ 95 und 96 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung die Regelungen
in § 6 Nr. 2 b) der Haushaltssatzung 2003 wie folgt angepasst (Änderungen sind rot
dargestellt):

Artikel 1

§ 6

2. Abwasserbeseitigung

b) Von den beitragsfähigen Investitionskosten (42.431 TEUR) werden 60,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Schmutzwasser und 39,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Oberflächenwasser zugrunde gelegt. Davon
werden wiederum 82,11 % als Schmutzwasserbeitrag und 65,96 % als
Oberflächenwasserbeitrag erhoben.

Die Beitragssätze für die Erhebung der einmaligen Beiträge gemäß der
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,49

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,31

Gesamt Schmutzwasserbeitrag 2,80

b) Oberflächenwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

2,77

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,28

Gesamt Oberflächenwasserbeitrag 4,05



Artikel 2

Diese Beitragssatz-Anpassungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2003 in Kraft.

Irrel, den 25.11.2005

Verbandsgemeinde Irrel

Hans-Michael Bröhl
   (Bürgermeister)



Beitragssatz-Anpassungssatzung
der Haussatzung für das Jahr 2004

der Verbandsgemeinde Irrel

Der Verbandsgemeinderat Irrel hat am 23.11.2005 aufgrund der §§ 95 und 96 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung die Regelungen
in § 6 Nr. 2 b) der Haushaltssatzung 2004 wie folgt angepasst (Änderungen sind rot
dargestellt):

Artikel 1

§ 6

2. Abwasserbeseitigung

b) Von den beitragsfähigen Investitionskosten (42.431 TEUR) werden 60,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Schmutzwasser und 39,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Oberflächenwasser zugrunde gelegt. Davon
werden wiederum 82,11 % als Schmutzwasserbeitrag und 65,96 % als
Oberflächenwasserbeitrag erhoben.

Die Beitragssätze für die Erhebung der einmaligen Beiträge gemäß der
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,49

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,31

Gesamt Schmutzwasserbeitrag 2,80

b) Oberflächenwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

2,77

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,28

Gesamt Oberflächenwasserbeitrag 4,05



Artikel 2

Diese Beitragssatz-Anpassungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2004 in Kraft.

Irrel, den 25.11.2005

Verbandsgemeinde Irrel

Hans-Michael Bröhl
   (Bürgermeister)



Beitragssatz-Anpassungssatzung
der Haushaltssatzung für das Jahr 2005

der Verbandsgemeinde Irrel

Der Verbandsgemeinderat Irrel hat am 23.11.2005 aufgrund der §§ 95 und 96 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung die Regelungen
in § 6 Nr. 2 b) der Haushaltssatzung 2005 wie folgt angepasst (Änderungen sind rot
dargestellt):

Artikel 1

§ 6

2. Abwasserbeseitigung

a) Von den beitragsfähigen Investitionskosten (42.431 TEUR) werden 60,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Schmutzwasser und 39,50 % zur
Berechnung der einmaligen Beiträge Oberflächenwasser zugrunde gelegt. Davon
werden wiederum 82,11 % als Schmutzwasserbeitrag und 65,96 % als
Oberflächenwasserbeitrag erhoben.

Die Beitragssätze für die Erhebung der einmaligen Beiträge gemäß der
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,49

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,31

Gesamt Schmutzwasserbeitrag 2,80

b) Oberflächenwasserbeitrag für

€

1) Straßenleitungen
    je qm beitragsfähige Fläche

2,77

2) übrige Anlagen
    je qm beitragsfähige Fläche

1,28

Gesamt Oberflächenwasserbeitrag 4,05



Artikel 2

Diese Beitragssatz-Anpassungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2005 in Kraft.

Irrel, den 25.11.2005

Verbandsgemeinde Irrel

Hans-Michael Bröhl
   (Bürgermeister)


